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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Hohenwestedt über die Erhebung  

von Gebühren für die Inanspruchnahme  

der Freiwilligen Feuerwehr Hohenwestedt 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 und 6 Abs. 1 bis 4 

des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 

(GVOBl. 2005, S. 27) sowie der §§ 5 Abs. 2 i.V.m. 29 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes über den Brand-

schutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) vom 10. Februar 

1996 (GVOBI. 1996, S. 200) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen, wird nach Beschluss-

fassung durch die Gemeindevertretung Hohenwestedt vom 30.03.2021 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Pflichtaufgaben der Feuerwehr 

 

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hohenwestedt – im Weiteren als „Feuerwehr“ bezeichnet 

ist verpflichtet:  

1. Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen in Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr 

nach § 162 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und Vermögen 

abzuwehren (abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe), 

2. im Katastrophenschutz mitzuwirken, 

3. bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung mitzuwirken, 

4. auf Anforderung gemeindeübergreifende Hilfe zu leisten, soweit der abwehrende Brand-

schutz und die Technische Hilfe in der Gemeinde nicht gefährdet sind; in Ausnahmefällen 

kann auch die Regelung § 21 Abs. 2 BrSchG Anwendung finden,  

5. angeordnete Feuersicherheitswachen zu stellen, 

6. sich an der Löschwasserschau zu beteiligen. 

 

§ 2 

Gebührenfreie Dienstleistungen 

 

(1) Der Einsatz der Feuerwehr ist, ausgenommen in den Fällen des § 3 Abs. 2, für die Geschädigte 

unentgeltlich bei 

1. Bränden und Rauchwarnmeldereinsätzen, 

2. der Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse verursacht werden, 

3. nachbarliche Löschhilfe bei Bränden bis zu einer Entfernung in der Luftlinie von 15 Kilome-

tern von der Grenze des Einsatzgebietes der Gemeindefeuerwehr Hohenwestedt. 

(2) Für die Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr dürfen weder Gebühren noch der Er-

satz von Auslagen gefordert werden. 
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§ 3 

Gebührenpflichtige Dienstleistungen 

 

(1) Soweit nicht das Brandschutzgesetz oder § 2 etwas anderes bestimmen, sind die Dienstleis-

tungen der Feuerwehr nach Maßgabe dieser Gebührensatzung gebührenpflichtig. 

(2) Gebührenpflichtige Dienstleistungen sind insbesondere: 

1. Einsätze zu Zwecken nach § 2 im Falle: 

a) vorsätzlicher Verursachung von Gefahr oder Schaden, 

b) vorsätzlicher grundloser Alarmierung der Feuerwehr, 

c) eines Fehlalarms einer Brandmeldeanlage, 

d) einer bestehenden Gefährdungshaftpflicht. 

e) einer gegenwärtigen Gefahr, die durch den Betrieb eines Kraft-, Luft-, Schienen- oder  

Wasserfahrzeuges entstanden ist. 

2. Gestellung von Feuersicherheitswachen sowie Sicherheitsmaßnahmen beim Ausbrennen 

von Schornsteinen, 

3. Hilfeleistungen, die eine Verunreinigung von Gewässern und Landflächen durch gefähr-

dende oder verschmutzende Stoffe verhindern oder beseitigen sollen, sofern diese Gefahr 

schuldhaft verursacht wurde, 

4. Hilfeleistungen zur Abwehr von Gefahren für die Öffentlichkeit durch einsturzgefährdete 

Gebäude, Gebäudeteile und Einrichtungen, sofern der Eigentümer seine Aufsichtspflicht 

schuldhaft vernachlässigt oder ein anderer die Gefahr schuldhaft verursacht hat, 

5. Hilfeleistungen im Rahmen von Verkehrsunfällen, sofern die Gefahr schuldhaft verursacht 

worden ist. 

 

§ 4 

Höhe der Gebühren 

 

(1) Die Gebühren für den Personaleinsatz betragen: 

      1. bei Einsätzen je Feuerwehrangehörige/n               25,00 Euro je Stunde 

      2. bei Feuersicherheitswachen je Feuerwehrangehörige/n            13,00 Euro je Stunde 

(2) Die Gebühren für den Fahrzeugeinsatz betragen: 

1. Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12 und LF 20)           115,00 Euro je Stunde 

2. Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)             130,00 Euro je Stunde 

3. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)           125,00 Euro je Stunde 

4. Gerätewagen / Nachschub (GW-N)               84,00 Euro je Stunde 

5. Einsatzleitwagen (ELW 1)                72,00 Euro je Stunde 

6. Mehrzweckfahrzeug (MZF)                54,00 Euro je Stunde 

7. Drehleiter (DLK 23/12)              225,00 Euro je Stunde 

(3) In den Gebührensätzen sind die Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge und der mitgeführte 

Geräte sowie deren Bedienung enthalten. Die Gebühr erhöht sich um Kosten für verbrauchte Son-

dermittel (Schaum, Pulver, Ölbindemittel, Schließzylinder u. ä.) und deren Entsorgung. Die Gel-

tendmachung erfolgt gemäß § 5. 
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(4) Die Gebühren für Fahrzeuge, die in Absatz 2 nicht aufgeführt sind, werden nach vergleichbaren 

Fahrzeugen berechnet. 
 

(5) Bei mehrtägigen Großveranstaltungen kann eine von Abs. 1 und 2 abweichende Gebühr  

festgesetzt werden. 

 

§ 5 

Erstattung von Auslagen 

 

(1) Für Einsätze und Leistungen werden als Auslagen erhoben: 

1. die entstandenen Aufwendungen für Sonderlöschmittel nach § 29 Abs. 2 Ziff. 6 BrSchG, 

2. die Ausgaben nach § 29 Abs. 3 Ziff. 1 BrSchG für verbrauchbare Stoffe, die unmittelbar zur  

 Gefahrenabwehr verwendet worden sind (Ölbindemittel, Filter, Prüfröhrchen usw.  

 einschließlich Entsorgung), 

3. Entschädigung nach § 33 Brandschutzgesetz. 

(2) Der Kostenerstattungsanspruch entsteht mit dem Verbrauch der in Abs. 1 genannten Mittel. 

Hierbei werden geltenden Tagespreise ggf. zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlages gem.  

§ 29 Abs. 3 Ziff. 3 BrSchG zugrunde gelegt. Im Übrigen gelten die §§ 6 - 8 dieser Satzung ent-

sprechend.  

(3) Muss die Feuerwehr wegen oder infolge eines Einsatzes oder einer Leistung besondere Leis-

tungen Dritter oder gemeindeübergreifende Hilfe nach § 21 Brandschutzgesetz in Anspruch neh-

men, so werden die dafür entstehenden tatsächlichen Entgelte zusätzlich zu den Gebühren nach 

dieser Satzung in Rechnung gestellt. 

 

§ 6 

Gebührenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet: 

1. die Auftraggeberin oder der Auftraggeber des Feuerwehreinsatzes, 

2. die Eigentümerin oder der Eigentümer oder diejenigen natürlichen oder juristischen Perso-

nen, zu deren Gunsten die Leistungen der Feuerwehr erfolgen oder deren Verpflichtung 

oder Interessen durch die Leistungen der Feuerwehr wahrgenommen werden, 

3. die oder derjenige, die bzw. der den Einsatz der Feuerwehr verursacht, veranlasst oder zu 

vertreten hat bzw. haben, bei Minderjährigen auch die erziehungsberechtigten und/oder 

aufsichtspflichtige/n Person oder Personen, 

4. die Halterin oder der Halter des Kraft-, Luft-, Schienen- oder Wasserfahrzeuges aufgrund 

dessen Betrieb eine gegenwärtige Gefahr entstanden ist,  

5. in den Fällen gemeindeübergreifender Hilfe die anfordernde Gemeinde des Einsatzortes,  

6. bei der Gestellung von Feuersicherheitswachen die Veranstalterin oder der Veranstalter, 

7. bei Fehlalarm durch Brandmeldeanlagen der Betreiber, 

8. bei einer bestehenden Gefährdungshaftung die oder der Haftende. 

(2) Mehrere gebührenpflichtige Personen haften gesamtschuldnerisch. 

(3) Die Gebührenschuld bleibt bestehen, wenn die Feuerwehr nach Auftragserteilung oder nach 

ihrem Eintreffen am Einsatzort nicht mehr eingreifen muss und dies nicht zu vertreten hat. 
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§ 7 

Berechnung der Gebühren 

 

(1) Bei der Berechnung der Gebühren werden zugrunde gelegt:  

1. die Zeit der Abwesenheit des Personals von der Feuerwache (Gerätehaus bzw. Standort) 

nach den Stundensätzen, 

2.  die Zeit der Abstellung von Fahrzeugen, Geräten usw. von der Feuerwache (Gerätehaus 

bzw. Standort) nach den Stundensätzen, 

3. Aufwendungen für Verpflegung und Erfrischungen des Personals bei Einsätzen von über 3 

Stunden Dauer, 

4. die Zeit der Dauer der Feuersicherheitswache zuzüglich einer Pauschale von 1 Stunde je 

Feuerwehrangehörigen für An- und Abfahrt zum Einsatzort.  

(2) Als Mindestsatz wird die Gebühr für 1 Stunde in Rechnung gestellt. Das gilt auch dann, wenn 

das Feuerwehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht zum Einsatz gelangen. Für jede 

weitere angefangene ½ Stunde wird die Gebühr für eine ½ Stunde erhoben. 

 

§ 8 

Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Alarmierung oder Anforderung der Feuerwehr. Sie entsteht 

auch dann, wenn das Feuerwehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht mehr zum Einsatz 

gelangen. 

(2) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch Gebührenfestsetzungsbescheid. Die Gebühren 

werden mit Bekanntgabe des Bescheides fällig, wenn in dem Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt 

bestimmt ist. 

(3) Die Gemeinde kann die Ausführung einer Leistung nach dieser Satzung von der vorherige 

Zahlung eines angemessenen Vorschusses, der Vorauszahlung der Gesamtgebühr oder von der 

Gewährung einer angemessenen Sicherheit abhängig machen. 

(4) Die Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 

 

§ 9 

Haftung 

 

(1) Für Personen- und Sachschäden, die durch notwendige Maßnahmen des abwehrenden Brand-

schutzes und der Technischen Hilfeleistung nach § 1 Brandschutzgesetz entstehen, haftet die 

Gemeinde Hohenwestedt nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

(2) Die Betroffenen haben die Gemeinde Hohenwestedt von Ersatzansprüchen Dritter wegen ein-

satzbedingter Schäden freizuhalten, sofern diese Schäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht worden sind.  

(3) Für Schäden, die den Benutzer oder Dritten durch Inanspruchnahme von Fahrzeugen und/oder 

Geräten entstehen, die nicht vom Personal der Feuerwehr bedient worden sind, übernimmt die 

Gemeinde Hohenwestedt keine Haftung.  
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(4) Werden Fahrzeuge und/oder Geräte bei gebühren- oder kostenpflichtigen Einsätzen oder Inan-

spruchnahmen beschädigt oder geraten in Verlust, so werden die Kosten für Instandsetzungen 

bzw. Neuanschaffung dem Gebühren- oder Kostenschuldner neben den Gebühren in Rechnung 

gestellt, wenn ihm die von ihm beauftragte Person ein Verschulden trifft. 

(5) Schäden oder Verluste, die durch Angehörige der Feuerwehr verursacht werden, auf einem 

Materialfehler beruhen oder als Folge des natürlichen Verschleißes anzusehen sind, werden nicht 

berechnet. 

 

§ 10  

Stundung, Ermäßigung und Erlass  

 

(1) Von der Erhebung von Gebühren und/oder Kostenerstattung kann ganz oder teilweise abgese-

hen werden, soweit die Erhebung von Gebühren und/oder Kostenersatz nach Lage des Einzelfal-

les eine unbillige Härte wäre oder der Verzicht aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt 

ist. 

(2) Die Bestimmungen der Satzung der Gemeinde Hohenwestedt für die Stundung, Niederschla-

gung und Erlass von Ansprüchen in der jeweils geltenden Fassung sind sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 11 

Datenschutz 

 

Zur Ermittlung des Gebührenschuldners und zur Festsetzung der Gebühr im Rahmen der  

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 e) 

Datenschutzgrundverordnung i.V.m. § 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz SH bei 

a) Einwohnermeldeämtern 

b) Kraftfahrzeugzulassungsbehörden 

c) Grundbuchämtern beim Amtsgericht 

d) Polizeibehörden 

e) Staatsanwaltschaften 

f) Kraftfahrtbundesamt 

g) Amt für Land- und Wasserwirtschaft 

zulässig, um ggf. folgende Daten zu erheben: 

zu a) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Sterbetag, Sterbebuchnummer 

mit zuständigem Standesamt) aus Melderegistern  

zu b) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort,  

  Versicherungsnummer, Name, Anschrift der Versicherung, technische Daten des  

  Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien und Verkehrsunfallakten 

zu c) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift der Grundstückeigentümerin/des  

  Grundeigentümers) aus Grundbüchern 

zu d) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall  

  Beteiligten) aus Tagebüchern und Verkehrsunfallakten 

zu e) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall  

  Beteiligten aus Strafakten und sonstigen Vorgängen) 
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zu f) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort,  

  Versicherungsnummer, Name, Anschrift der Versicherung, technische Daten des  

  Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien 

zu g) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift) der Verursacherin/des Verursachers 

Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Gebührenerhebung  

nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 

Die Daten der betroffenen Person werden solange gespeichert, bis die Grundlage zur Berechnung 

entfällt. Eine Drittlandsübermittlung ist nicht vorgesehen. 

 

§ 12  

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Hohenwestedt über die Erhebung von Gebühren für 

die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Hohenwestedt vom 14.03.2019 außer Kraft.  

 

 

Hohenwestedt, 07.04.2021 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Jan Butenschön 

(Bürgermeister)  
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Satzung 

über die Straßenreinigung  

in der Gemeinde Hohenwestedt 

(Straßenreinigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) und des § 45 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 2 und 5 

des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25. November 

2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen wird 

nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Hohenwestedt vom 30.03.2021 folgende  

Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Reinigungspflicht 

 

Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 Straßen- und Wegegesetz - StrWG-, § 1 Bundesfernstraßenge-

setz) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen.  

Die geschlossene Ortslage ergibt sich aus dem Lageplan Anlage 1. 

 

§ 2 

Auferlegung der Reinigungspflicht 

 

(1) Die Reinigungspflicht wird aufgrund der Ermächtigung des § 45 Abs. 3 Ziff. 2 StrWG-SH in der 

Frontlänge der anliegenden Grundstücke auf die Eigentümerinnen und / oder Eigentümer dieser 

Grundstücke für folgende Straßenteile auferlegt: 

 a) die Gehwege,  

 b) die begehbaren Seitenstreifen, 

 c) die Radwege und gemeinsam genutzten Geh- und Radwege, 

 d) die Fußgängerstraßen, 

 e) die Rinnsteine und Pflasterrinnen, 

 f) die Gräben, 

 g) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen, 

 h) die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichneten Flächen. 

Das gilt nicht für Rinnsteine, Parkbuchten der Bundesstraßen und Straßen des überörtlichen  

Verkehrs gemäß Anlage 2. 

(2) An Stelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 

1. den Erbbauberechtigten, 

2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt, 

3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung 

    überlassen ist. 
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(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine 

geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 

(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 

der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen. Die Zu-

stimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie eine ausreichende Haftpflichtver-

sicherung für den Dritten besteht. 

 

§ 3 

Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Abs. 1 genannten Straßenteile ein- 

schließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs und Laub. Hierbei sind auch Wildkräu-

ter und Gras zu beseitigen. Herbizide oder andere chemische Mittel dürfen hierzu nicht eingesetzt 

werden. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach 

Beendigung der Säuberung unverzüglich zu entfernen.  

(2) Die Reinigung der Straßenteile nach § 2 hat nach Bedarf, mindestens jedoch einmal monatlich 

zu erfolgen. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlöschwesen dienenden 

Wasseranschlüsse sind jederzeit sauber und von Schnee und Eis frei zu halten. 

(3) Die Gehwege, Radwege, gemeinsam genutzten Geh- und Radwege und die begehbaren Sei-

tenstreifen sind in einer Breite von 1,20 m von Schnee freizuhalten. In verkehrsberuhigten  

Zonen/Bereichen ist beim Winterdienst von den Anliegern ein Streifen von 1,20 m Breite gemes-

sen von der jeweiligen gemeinsamen Grenze zwischen den anliegenden Grundstücken und den 

öffentlichen Verkehrsflächen zu räumen. Verläuft ein Gehweg, Radweg oder gemeinsam genutzter 

Geh- und Radweg auf privaten Grundstücksflächen, so gilt Satz 1 für dessen tatsächlichen Verlauf. 

Von den mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen und Seitenstreifen ist Schnee nur 

dann zu entfernen, wenn die Schneemenge den Fußgängerverkehr behindert. Die Entfernung hat 

in diesem Falle unter Schonung der Gehflächen zu erfolgen. 

(4) Bei Eis- und Schneeglätte sind die in Abs. 3 genannten Bereiche zu streuen, wobei die Ver-

wendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unterbleiben sollte; ihre  

Verwendung ist nur erlaubt, 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von  

 abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen z. B. Treppen, Rampen, starken Gefälle- bzw. Steigungs- 

 strecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 

(5) Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materi-

alien bestreut werden, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltener Schnee darf auf 

ihnen nicht abgelagert werden.  

(6) Bei Schneefall und Glättebildung in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr sind unverzüglich nach 

Beendigung des Schneefalls bzw. dem Entstehen der Glätte Schnee zu räumen und Glätte zu be-

seitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8.00 Uhr, 

sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.  

(7) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von 

Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewähr-

leistet ist. 
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(8) Der Schnee ist auf dem an der Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder wo dies nicht 

möglich ist auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr nicht mehr 

als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Schnee und Eis von den Grundstücken dürfen 

nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn geschafft werden.  

(9) Sich einstellender Schneematsch ist unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls oder bei 

einsetzendem Tauwetter umfassend von den Gehwegen zu entfernen. Setzt Tauwetter nach 20.00 

Uhr ein, so sind die Arbeiten analog der Regelung des Absatzes 6 vorzunehmen. 

(10) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch 

Fußgänger geboten ist. 

 

§ 4 

Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen 

 

(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 StrWG 

die Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Andern-

falls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen. Unberührt 

bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm 

dies zumutbar ist.  

(2) Tierkot ist von der Tierhalterin/Tierführerin oder dem Tierhalter/Tierführer unverzüglich zu be-

seitigen. 

 

§ 5 

Grundstücksbegriff 

 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 

zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsgesetz 

bildet. 

(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, eine 

Böschung, eine Stützmauer, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg 

oder von der Fahrbahn getrennt ist; gleich ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder mit den Sei-

tenfronten an der Straße liegt. Das gilt jedoch nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße 

und Grundstück nach § 2 StrWG weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der 

Straße ist. 

 

§ 6 

Ausnahmen 

 

(1) Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen können ganz oder teilweise nur 

dann auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen 

Wohles die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann. 

(2) Die Bereiche, für die eine solche Ausnahmegenehmigung zum Zeitpunkt des Erlasses dieser 

Satzung bereits bestanden hat und auch weiterhin bestehen soll, sind in der Anlage 3 aufgeführt. 
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§ 7 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(1) Die Gemeinde Hohenwestedt verarbeitet zur Umsetzung dieser Satzung personenbezogene 

Daten der Betroffenen zum Zweck der Umsetzung der Reinigungspflicht. Rechtsgrundlage für die 

Datenverarbeitung ist § 3 Satz 2 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG), i.V.m. 

§ 45 Abs. 3 Satz 2 StrWG, i.V.m. dieser Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde  

Hohenwestedt. 

(2) Es werden Name, Vorname und Anschrift des Eigentümers oder der in § 2 Abs. 3 Nr. 1-3  

genannten Personen erhoben. Die vorgenannten Daten werden erhoben durch:  

a) Abfrage beim Einwohnermeldeamt des Amtes Mittelholstein 

b) Abfrage der Eigentümer mittels der Grundsteuerakten beim Steueramt des Amtes Mittelholstein   

c) Abfrage des Eigentümers mittels Grundbuchauskunft beim Amtsgericht Rendsburg 

d) Abfrage beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zu den  

Abmessungen des jeweils zugrundliegenden Grundstückes  

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur unter den Voraussetzungen des Abs. 4. Eine  

automatisierte Entscheidungsfindung („Profiling“) findet nicht statt. 

(3) Die Daten werden nur erhoben, sofern bei routinemäßigen Kontrollen festgestellt wird, dass der 

durch diese Satzung auferlegte Reinigungspflicht nicht nachgekommen wird, oder ein nicht Nach-

kommen der Reinigungspflicht angezeigt wird.  

(4) Es werden die Vorgaben des § 4 LDSG beachtet. Das bedeutet, eine Verarbeitung zu anderen 

Zwecken ist nicht vorgesehen, es sei denn, die betroffene Person wird zur Zahlung eines Geldbe-

trages verpflichtet. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten an die Finanzabteilung 

und das Forderungsmanagement des Amtes Mittelholstein weitergeleitet. Eine Drittlandübermitt-

lung ist nicht vorgesehen. 

(5) Die Daten der betroffenen Person werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 

für 10 Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gespeichert und im Anschluss unwieder-

bringlich gelöscht, bzw. vernichtet. 

 

§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Für die Ahnung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

a) seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 

b) der nach § 3 dieser Satzung festgelegten Reinigungspflicht nach Art und Umfang nicht 

nachkommt, 

c) nach § 4 dieser Satzung eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt 

und die Verunreinigung, insbesondere durch Hunde und andere Tiere, nicht unverzüglich 

beseitigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 511 € 

geahndet werden. 
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§ 9 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Hohenwestedt vom 

02.04.2004 außer Kraft.  

 

 

Hohenwestedt, 08.04.2021 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Jan Butenschön 

(Bürgermeister)  
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Anlage 1 

 

Abgrenzung der geschlossenen Ortslage der Gemeinde Hohenwestedt 
 

  
 

  

Gewerbegebiet 
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Anlage 2 zur Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Hohenwestedt vom 

08.04.2021 

 

In nachfolgend aufgeführten Straßen sind gemäß § 2 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung  

Rinnsteine und Parkbuchten nicht durch die Eigentümer der anliegenden Grundstücke zu reinigen: 

1. Itzehoer Straße 

 (Bundesstraße) 

2. Parkstraße 

 (Kreisstraße) 

3. Kieler Straße 

 (Kreis/Gemeindestraße) 

4. Lindenstraße 

 (Gemeindestraße) 
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Anlage 3 zur Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Hohenwestedt vom 

08.04.2021 

 

Für die nachfolgenden Bereiche wird eine Ausnahme nach § 6 der Straßenreinigungssatzung  

genehmigt: 

1. Geh- und Radweg Schaarredder / Waldstraße bis zur Privatstraße 

2. Gehweg Schaarredder 7 Waldstraße 

3. Geh- und Radweg Berliner Ring / Kieler Straße 

4. Geh- und Radwege Conradiring / Schaarredder 

5. Geh- und Radweg Danziger Straße / Vaasbüttel 

6. Geh- und Radweg Kieler Straße / (Einmündung Schaarredder bis Tappendorf) 

7. Geh- und Radweg Kreuzstücken / Am Apfelgarten 

8. Geh- und Radweg Kreuzstücken / Am Apfelgarten / Müncheberg 

9. Geh- und Radweg Kieler Straße (Einmündung Vaasbüttel in Richtung Tappendorf,  

    ab Ende Bebauung Nortorfer Straße nur Winterdienst) 

10. Geh- und Radweg Höpen / Am Seniorenheim 

11. Geh- und Radweg Billundstraße / Lehrberg 

12. Gehweg Billundstraße / Lehrberg 

13. Geh- und Radweg Friedrichstraße / Am Seniorenheim 

14. Geh- und Radweg vom Seniorenheim zur Friedrichstraße 

15. Burmestergang 

16. Apothekergang, nur Fußgängerbereich 

17. Thomashauspassage 

18. Bürgergarten 

 -  Fußweg von Lindenstraße bis Rathauseingang (nur Winterdienst) 

 - Fußweg von Am Markt bis Rathauseingang 

 - Fußweg Rathauseingang bis Bahnhofstraße (nur Winterdienst) 

19. Geh- und Radweg Rektor-Wurr-Straße / Lindenstraße 

20. Geh- und Radweg Lindenstraße / Am Voßbarg 

21. Geh- und Radweg Am Voßbarg / Bahnhofstraße 

22. Geh- und Radweg Barmstraße / Am Voßbarg 

23. Geh- und Radweg Weddelbrook / Ziegeleistraße 

24. Geh- und Radweg Liebesallee (kein Winterdienst) 

25. Geh- und Radweg Glüsinger Ring / Glüsing 

26. Geh- und Radweg Glüsinger Ring / Am Heisch 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
für die Gemeinde Bornholt 
 

 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan Nr. 1 „Martenskoppel“  

der Gemeinde Bornholt für eine Teilfläche des Grundstückes „Dorfstraße 29 - 31“, Gemarkung 

Großenbornholt, Flur 7, Flurstück 22/3 (siehe anliegende Planskizze) in Verbindung mit  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

 

Planskizze (unmaßstäblich) 

des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 1 „Martenskoppel“ 
in der Gemeinde Bornholt 

 

 
 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 20.04.2021 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Ent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 1 „Martenskoppel“ der Gemeinde Bornholt für eine Teilfläche des Grundstü-

ckes „Dorfstraße 29 - 31“, Gemarkung Großenbornholt, Flur 7, Flurstück 22/3, und die Begründung mit Um-
weltbericht liegen in der Zeit  
 

vom 03. Mai bis zum 04. Juni 2021 (einschließlich) 
 

im Amtsgebäude des Amtes Mittelholstein, Am Markt 15, Zimmer 17, 24594 Hohenwestedt während der 

folgenden Sprechzeiten 
 

 montags  08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 dienstags 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 donnerstags 08.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
 freitags 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 

sowie nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefon-Nummer 04871-36302, zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Es besteht auch die Möglichkeit die Planunterlagen per Mail unter der Mail-Adresse 
jens.lahrsen@amt-mittelholstein.de anzufordern. 
 
Während dieser Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planungsunterlagen einsehen 
sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Sprechzeiten zur Niederschrift im Amtsgebäude 
des Amtes Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 17, abgeben. Stellungnahmen können 
auch per E-Mail an die vorstehende Adresse gesendet werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.  
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Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen aus-
geschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 
 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzge-
setz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten 
bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSG-
VO), das mit ausliegt. 
 

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unter-
lagen im Internet unter der Adresse https://www.amt-mittelholstein.de/leben-arbeiten/bauen-

wohnen/aktuelle-bauleitplanung eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-
Holstein zugänglich. 
 

Es liegen folgende - umweltrelevanten - Unterlagen zur Einsichtnahme vor: 

 
(1) Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1 „Martenskoppel“ 
(2) „Scoping-Unterlage“ als Bearbeitungskonzept für den zu erstellenden Umweltbericht als Unterlage im 

Rahmen der Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange und der anerkann-

ten Naturschutzverbände nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie Unterrichtung der Nachbargemeinden nach 
§ 2 Abs. 2 BauGB und den hierzu in dem Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen aus Februar und März 2021 einschließlich der landesplanerischen Stellungnahme 
nach § 11 Abs. 2 LaplaG vom 18.08.2020 

(3) Immissionsschutz-Stellungnahme mit Ausbreitungsrechnungen zur Geruchsimmission Beurteilung 

landwirtschaftlicher Betriebe mit Tierhaltung für den Ortsteil Großenbornholt der Gemeinde 25557 
Bornholt (Stand vom 12.12.2019) 

(4) „Städtebauliches Konzept“ als Planungsgrundlage vom 27.01.2021 samt Kurzbegründung vom 
01.02.2021 

 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren der Entwicklung eines Allgemeinen 
Wohngebiets insbesondere die Auswirkungen auf den Menschen einschließlich der menschlichen Gesund-
heit, auf Tiere, Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, Klima, Luft, Kultur- 
und sonstige Sachgüter sowie das Landschaftsbild geprüft.  
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

• finden sich in (1), (2), (3), (4) sowie in der Stellungnahme des Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes- WSV.de vom 23.02.2021 
 
Es werden Aussagen getroffen zu verschiedenen Immissionsarten und zur Sicherung einer immissi-
onsschutzrechtlich verträglichen Situation, zur Entwicklung des Wohngebietes in Nähe zu landwirt-
schaftlichen Betrieben und zum Nord-Ostsee-Kanal. 

 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt 

• finden sich in (1), (2), (4)  
 
Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Belangen des Artenschutzes mit Blick auf 
die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

• finden sich in (1), (2), (4) sowie in den Stellungnahmen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes- WSV.de vom 23.02.2021 sowie des Kreises Rendsburg - Eckernförde vom 
23.02.2021  
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•  

Es werden Aussagen getroffen zu vorkommenden Biotoptypen, zum Schutz von Gehölzbeständen 
am Nord-Ostsee-Kanal, zur Beachtung von Knicks sowie zur Abgeltung von Kompensationserfor-
dernissen durch Knickneuanlagen  

 
Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Fläche, Boden und Wasser 

• finden sich in (1), (2), (3), (4) sowie in der Stellungnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 
08.03.2021 und der landesplanerischen Stellungnahme des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung Schleswig-Holstein vom 18.08.2020,  
 
Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur Flächeninanspruchnahme, zu Innenent-

wicklungspotenzialen, zu Bodenverhältnissen, zur Behandlung des Bodens, zum Grundwasser, zur 
Ableitung des Oberflächenwassers, zur Abwasserbeseitigung, zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, 
zum Nichtvorliegen von Altablagerungen und Altstandorten. 

 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgüter Klima und Luft 

• finden sich in (1), (2), (3), (4)  
 

Es werden generelle Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur örtlichen Situation. 
 
Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

• finden sich in (1), (2), (3), (4) sowie in den Stellungsnahmen der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes- WSV.de vom 23.02.2021, des Archäologischen Landesamts vom 
26.02.2021, sowie in der landesplanerischen Stellungnahme des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung Schleswig-Holstein vom 18.08.2020. 

 
Es werden Aussagen getroffen zur Entwicklung des Wohngebietes in Nachbarschaft zu landwirt-
schaftlichen Betrieben und in Nähe zum Nord-Ostsee-Kanal, zur Dorfstraße, zur Sicherung einer 
immissionsschutzrechtlich verträglichen Situation, zum Nichtvorhandensein eines Kulturdenkmals, 
zur erforderlichen Meldung bei auffälligen Bodenverfärbungen als Hinweis auf mögliche archäologi-

sche Fundplätze  
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild 

• finden sich in (1), (2), (4)  
 
Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zum Erfordernis der Vermeidung von Eingrif-
fen in die Landschaft sowie zur Entwicklung einer angemessenen Eingrünung der Wohngrundstü-

cke. 
 
 
Hohenwestedt, den 23.04.2021 
 

 
Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor - 
 
im Auftrag 

gez. Heitmann-Rohweder 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Gokels 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 04.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Gokels erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Gokels zeigt von Grün und Rot durch einen silbernen, mit drei-

schwarzen Steinen der Figur nach belegten Wellenbalken geteilt. Oben ein silbernes aus zwei 

Tragsteinen und einem Deckstein bestehendes Steingrab, unten ein dreifüßiger goldener Grütztopf 

mit aufrecht stehendem Henkel. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf dem von Grün und Rot durch einen weißen Wellenbalken geteil-

tem Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde Go-

kels, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters und ihrer oder seiner Stellvertretung. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 
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6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins einen Betrag von 500,00 € nicht übersteigt, 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000,00 €, 

8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen bis zu einem Betrag von 500,00 €, 

10. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

11. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständiger Ausschuss 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Steuern, Grundstücksangelegenheiten, Prüfung der Jahresrechnung, Vorbe-

reitung von Satzungen in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Ausschuss 

 b)  Bauausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Kanalisation, Straßenbeleuchtung, gemeindeeigene Gebäude 

 c)  Wegebau- und Umweltausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Wege- und Straßenbau und deren Unterhaltung, Klärteichanlage, Umwelt- u. Naturschutz, 

Landschaftspflege 

 d)  Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur 

 Zusammensetzung: 

 3 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Kultur- und Gemeinwesen, Vereine, Kindergarten, Jugend- und Altenpflege, Veranstaltun-

gen 
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In die Ausschüsse zu b), c) und d) können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Ge-

meindevertretung angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen oder Ge-

meindevertreter im Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Die Gemeindevertretung kann für jede Ausschussvorsitzende/jeden Ausschussvorsitzenden 

eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat. 

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  
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(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 2.000,00 € hält. 
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§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung der Gemeinde Gokels vom 24.10.2013 außer Kraft.  

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 14.04.2021 erteilt. 

 

 

Gokels, den 19.04.2021 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Heiko Hadenfeldt 

(Bürgermeister) 
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Gemeinde Hohenwestedt 

 
 

 
Hohenwestedt, 23.04.2021 

 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Der Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten der Gemeinde Hohenwestedt ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 04.05.2021, um 19:00 Uhr, 

im Sport- und Jugendheim, Rektor-Wurr-Straße 1-3, 24594 Hohenwestedt 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung vom 27.10.2020 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Berichte und Mitteilungen 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Städtebauförderungsprogramm 
 

 

 

8 Tätigkeitsbericht 2020 Kreisjugendring Rendsburg-Eckernförde e.V. "Gleis 3" 
 

 

 

9 Sachstandsbericht VHS/Musikschule 
 

 

 

10 Projekt: "Das bietet Hohenwestedt" 
 

 

 

11 Kindergartenangelegenheiten 
 

 

 

11.1 Allgemeiner Bericht 
 

 

 

11.2 Sprachbildung in der Kindertageseinrichtung 
 

 

 

12 Umbenennung des Sport- und Jugendheims 
 

 

 

13 Beschaffung einer Bühne für das Sport- und Jugendheim 
 

 

 

14 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
gez. Dieter Krusche 
Ausschussvorsitzender 
 

 


